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PsychVVG

Von Psych-PV zur PPP-RL: Was verändert sich für die Praxis? 
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Neue Nachweisebenen: Stationsbezug
§ 2 Grundsätze

(8) Die Krankenhäuser stellen die 
Einhaltung der Mindestvorgaben 
einrichtungsbezogen anhand der auf 
einer Station jeweils tatsächlich tätigen 
Fachkräfte der Berufsgruppen fest.

Problem: Stationsunabhängige Angebote

Nachweis Teil B: 

Stations- und Monatsbezogen

Nachweis Teil A (sanktionsbehaftet): 

je Quartal und Einrichtung
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Neue Nachweisebenen: Stationsbezug

 Nur einer Station zuzuordnendes 
Personal ist nachweisfähig 

Praxisprobleme:

• Die meisten PPP-RL-Berufsgruppen sind 
nicht mehr stationsbezogen organisiert

• Anwesenheitsgenaue Zuordnung zu den 
Stationen? Quasi Unmöglich!

 Teil B: Sehr fragliche Datenqualität

Stationsübergreifende Angebote?
Zentrale therapeutische Dienste?  

Flexible MA-Pools? 
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Beispiel: Personalbemessung und -nachweis nach 
PPP-RL (2024)  

IST-Personal PPP-RL Linear (IST-Personal)

Nachweis in Vollkräftestunden 
(VKS)

Nachweisebene: Anwesenheit 
im Quartalsbezug
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Nachweisebene: Anwesenheit 
im Quartalsbezug

Neuer Fokus in der Betrachtung 
der Ausfallzeiten:

Strukturelle Unterschiede 
zwischen den Quartalen

 Nicht zu beeinflussende 
Unterschiede in der 
Anwesenheit von Personal 
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Planbarkeit der Mindestpersonalvorgaben

Eigentlicher Regelfall:  Ermittlung der VKS-Mind auf Basis des Vorjahresquartals

 Planbarkeit der zu erfüllenden Mindestpersonalvorgaben 

Aber: 2,5-Prozent Ausnahmeregelung (§6 Abs. 4) 

(4) Liegt in einem Quartal des laufenden Jahres die tatsächliche Anzahl der 
Behandlungstage in den Behandlungsbereichen um mehr als 2,5 Prozent über oder 
mehr als 2,5 Prozent unter der nach Absatz 3 ermittelten Anzahl der Behandlungstage, 
erfolgt die Berechnung der Behandlungswochen abweichend von Absatz 3 auf der 
Basis der tatsächlichen Anzahl der Behandlungstage des laufenden Quartals.
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Planbarkeit der Mindestpersonalvorgaben

A1 A2 A4 A5 A6 A7 A9 Gesamt

2020/ 3. Q. 11.000 6.700 0 0 60 1.150 0 18.910

2021/ 3. Q. 11.200 6.600 0 0 58 1.200 0 19.058

Differenz (abs.) 200 -100 0 0 -2 50 0 148

Simulation: Behandlungstage (PPP-RL) nach Behandlungsbereichen: Wirkung der 2,5%-Ausnahmeregel

Ausnahmeregelung = Regelfall
i.d.R. keine Planbarkeit der Mindestvorgaben

Abweichung in % 1,79% -1,52% 0,00% 0,00% -3,45% 4,17% 0,00% 0,78%

Ergebnis 2,5%-Ausnahmeregelung: Mindestvorgaben nach aktuellem Quartal
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Anrechnungen nach §8 PPP-RL

• Nur über Anrechnungen lassen sich moderne, spezialisierte und bedarfsgerechte 
Angebote abbilden, ohne damit die Erfüllung der PPP-RL zu gefährden

Alle Kliniken/Einrichtungen müssen viele Anrechnungen vornehmen 

• Hoher Dokumentationsaufwand bei der Anrechnung wird zusätzlich verschärft 
durch Notwendigkeit zur Erfassung der Regelaufgaben je Anrechnung
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Freitextfeld: Wenig 
Aussagekraft in der 

Evaluation
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Nachweisfähiges Personal – Begrenzung der Anrechnungsmöglichkeiten

§8 Abs. 3 §8 Abs. 5
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Berufsgruppe nach PPP-RL Ab 01.01.2023

Ärztinnen/Ärzte keine

Pflege 10 %

Psychologinnen/Psychologen 10 %

Spezialtherapie 10 %

Bewegungs-/Physiotherapie 5 % 

Sozialdienst 5 %

Ärztinnen/Ärzte

Psychologinnen/ Psychologen

Pflege

Spezialtherapie

Bewegungstherapie/ Physiotherapie

Sozialdienst
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Nachweisfähiges Personal – Begrenzung der Anrechnungsmöglichkeiten

§8 Abs. 5
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Dokumentationspflichten

• PPP-RL Stichtagserhebungen:  Einstufung aller Patienten alle zwei Wochen (Mind. 
26 Vollerhebungen/Jahr)

• Teil A: Mind. 14 unterschiedliche Nachweistabellen für jede Einrichtung 
(FAB/Standort) pro Quartal 

• Teil B: Mind. 9 unterschiedliche Nachweistabellen differenziert nach jeder Station 
und jedem Monat 

• Nachweisführung zur Absicherung aller Einzelangaben im künftigen                         
MD-Prüfverfahrens (MD-QK-RL) 
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Erfahrungsbericht: Servicedokumente

• Schreibschutz verhindert an vielen Stellen eine einfache Befüllung („Copy & paste“)

• Viele Redundanzen in den Dateneingaben, die durch anwenderfreundliche 
„Verformelung“ vermieden werden könnten 

• Keine Berechnungshilfen: z.B. VKS-Mind könnten automatisch berechnet werden, 
keine Aggregation von Daten aus Teil B zu Teil A

• Keine Plausibilisierung der Daten bei der Eingabe, Protokoll prüft nur Vollständigkeit

• keine automatisierte Bearbeitung des Fehlerprotokolls (PDF) möglich
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„Service-Charakter“ 
fehlt
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Dokumentationspflichten

• Bürokratieaufwand lt. 
„Tragenden Gründen“ 
der PPP-RL (Erstfassung)
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Dokumentationspflichten

• Bürokratieaufwand lt. Abfrage innerhalb der VKD-Arbeitsgruppe „Praxisaustausch 
zur PPP-RL“) 
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Für ein Haus mit 600 
Betten/Plätzen: ca. 100 

Arbeitsstunden pro Quartal 
reine Nachweisführung
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Praxisproblem: Systemischer Umsetzungsstand der PPP-RL 

Personalbedarf vs. Erwartung der Kostenträger

• Wesentlich höherer 
Personalbedarf als nur die in 
Stellen umgerechneten 
Minutenwerte 

• Bereitschaft zur 
Refinanzierung auf 
Ortsebene?  
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Praxisproblem: Systemischer Umsetzungsstand der PPP-RL 

Praxisbericht: Stand der Budgetverhandlungen zur PPP-RL 

• 2020: Aufgrund der corona-bedingt deutlich reduzierten Leistungsmenge konnten 
Häuser i.d.R. nur eine Budgetfortschreibung  vereinbaren, einige Häuser noch ohne V. 

• 2021: Bundesweit noch kein geeinigter Budgetabschluss bekannt, der den PPP-RL-
Mehrbedarf umfänglich berücksichtigt 

– Mehrere Verfahren in der Schiedsstelle, nach Schiedsstellenurteil ins Klageverfahren

• 2022: Noch kein Beginn der Budgetverhandlungen in Sicht 

Die Budgets befinden sich in weiten Teilen Deutschlands noch auf dem Niveau 
von 2019 (Psych-PV-Niveau)
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Praxisproblem: Systemischer Umsetzungsstand der PPP-RL 

Weiterer Zeitplan der PPP-RL

• 2022: Umsetzungsgrad 90%    
(anstatt 85%)

• 2023: Beginn der Sanktionierung mit 
Sanktionsfaktor 1,7  (PSY/KJP)

• 2024: Ende der Übergangszeit           
 100% Nachweisverpflichtung

Großes Aufgabenpaket verbleibend

• § 8 Anrechnung von Berufsgruppen
• Umfang von Anrechnungsmöglichkeiten

• § 14 Anpassung der Richtlinie
 Mindestvorgaben für die Psychosomatik
 Regelaufgaben und Minutenwerte (generell)
 Mindestvorgaben für dezentrale, kleine Standorte (*neu*)
 Minutenwerte, insb. für Ärzte und Psychotherapeuten, auf

Basis der Nachweisdaten 2020, 2021 (*neu*)
 Einfluss der Regionalen Pflichtversorgung
 Mindestvorgaben für den pflegerischen Nachtdienst
 Personalausstattung in besonders sensiblen

Versorgungsbereichen

• § 15 Evaluation der Richtlinie
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„Wunschzettel“ aus der Praxis 

Notwendige Veränderungen im Sinne der Qualitätsziele

1. Reduktion des Bürokratieaufwands: Die abgefragten Datenmengen und der hohe praktische 
Erfassungs- und Aufbereitungsaufwand sind  dringend ob ihrer Notwendigkeit für die Ziele der 
Richtlinie zu überprüfen. Mehr „Service“ in den Servicedokumenten kann zusätzlich entlasten.

2. Prüfung des Stationsbezugs: Der feste Stationsbezug bereitet in der Nachweisführung größte 
Schwierigkeiten und setzt fachliche Fehlanreize. Der Informationsgewinn ist zu vernachlässigen. 

3. Planbarkeit der Mindestvorgaben: Die 2,5%-Regelung verhindert jegliche Planbarkeit von 
Mindestvorgaben. Der Korridor ist zu erweitern und von den Behandlungskategorien zu lösen. 

4. Verbesserte Anrechnungsmöglichkeiten: Flexible Anrechnungsmöglichkeiten sind Grundvoraussetzung 
für bedarfsgerechte Angebotsgestaltung und einen entlastenden Berufsgruppen-Mix. 

5. Zeitplan überdenken: Sanktionierung nicht vor Refinanzierung und Evaluation der Richtlinie
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Hinweis auf Buchveröffentlichung

• Tiefgehende, leichtverständliche & praxisorientierte 
Aufarbeitung der Regelungsinhalte

• Berufsgruppen- und fachgebietsspezifische 
Umsetzungshilfen  und -konzepte

• Konkrete Hilfestellungen für Planung, Steuerung und 
Nachweisführung (inkl. EDV-Lösungen)

• Budgetverhandlung und strategischer Umgang mit 
der PPP-RL 

• Versorgungspolitische Hintergründe 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Kontaktdaten:
ramon.krueger@lvr.de
Tel: 0211/922-2027

mailto:ramon.krueger@lvr.de

